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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 
Produktname : LPD100B Physical Developer Part B 
Produktcode : LPD100B 
Produktgruppe : Handelsprodukt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Spezifikation für den industriellen/professionellen 
Gebrauch 

: Industriell 
Nur für den gewerblichen Gebrauch 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Latent fingerprint developer 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : 1.800.424.9300 (USA) +1-703-527-3887 (INTL) 
CHEMTREC: 1.800.424.9300 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemische/Stoffe: SDB EU > 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830, 2020/878 
(Anhang II der REACH-Verordnung) 

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315   

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318   

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS05      
Signalwort (CLP) : Gefahr 
Enthält : citric acid, monohydrate; iron(III) nitrate,nonahydrate 
Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen. 

H318 - Verursacht schwere Augenschäden. 

Hersteller: 
SIRCHIE SIRCHIE 
100 Hunter Place 
27596 Youngsville, NC - USA 
T 919-554-2244; 800-356-7311 - F 919-554-2266; 800-899-8181 
http://www.sirchie.com  

Importeur/Lieferant: 
Coloprint GmbH 
Giesenheide 40 
40724 Hilden - Deutschland 
T 02103 91065-0 - F 02103 91065-111 
http://www.coloprint.de  
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Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P264 - Nach Gebrauch die Hände, Unterarme und das Gesicht gründlich waschen. 
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz 
tragen. 
P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. 
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. 
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P321 - Besondere Behandlung (siehe ergänzende Erste-Hilfe-Anleitung auf diesem 
Kennzeichnungsetikett). 
P332+P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
P363 - Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Weitere Gefahren ohne Einfluss auf die Einstufung : Unter normalen Umständen keine. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

AQUA (CAS-Nr.) 7732-18-5 
(EG-Nr.) 231-791-2 

> 90.75 Nicht eingestuft 

ammonium iron(II)sulfate, hexahydrate (CAS-Nr.) 7783-85-9 
(EG-Nr.) 233-151-8 

< 4.25 Nicht eingestuft 

iron(III) nitrate,nonahydrate (CAS-Nr.) 7782-61-8 
(EG-Nr.) 233-899-5 

> 1.75 Skin Corr. 1, H314 
Eye Dam. 1, H318 

citric acid, monohydrate (CAS-Nr.) 5949-29-1 
(EG-Nr.) 201-069-1 

> 1.25 Skin Corr. 1, H314 
Eye Dam. 1, H318 

Dodecylamine acetate (CAS-Nr.) 2016-56-0 < 1 Nicht eingestuft 

nonylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethanol 
Stoffe aus der REACH-Kandidatenliste (4-
Nonylphenol, verzweigt und linear, ethoxyliert [Stoffe 
mit einer linearen und/oder verzweigten Alkylkette von 
9 kovalent gebundenen C-Atomen in Position 4 zu 
Phenol, ethoxyliert inklusive UVCB- und 
wohldefinierten Stoffen, Polymere und Homologe, die 
beliebige individuelle Isomere oder einer Kombination 
davon beinhalten]) 
Stoff aufgelistet in REACH Anhang XIV (4-
Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated 
(substances with a linear and/or branched alkyl chain 
with a carbon number of 9 covalently bound in 
position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and 
well-defined substances, polymers and homologues, 
which include any of the individual isomers and/or 
combinations thereof)) 

(CAS-Nr.) 9016-45-9 
(EG-Nr.) 500-024-6 

< 1 Nicht eingestuft 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 
einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). It is anticipated that no First Aid treatment 
will be necessary after using this product. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausruhen lassen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder 

Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Rötung, ärztliche Hilfe 

herbeiholen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe herbeirufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. Sand. 
Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Reaktivität im Brandfall : Keine Gefahren durch Reaktivität außer denen, die in den nachfolgenden Unterabschnitten 
beschrieben sind. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Beim 
Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Löschwasser 
in die Umwelt vermeiden (verhindern). 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 
betreten. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. 
Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 
Behörden zu benachrichtigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder 
Kieselgur aufsaugen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt 
aufbewahren. 



LPD100B Physical Developer Part B 
Sicherheitsdatenblatt  
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830 
 

 

   

2/3/2023 DE (Deutsch) 4/11 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände 
und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich 
mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu vermeiden. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, entfernt von: 
Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. 

Unverträgliche Produkte : Starke Basen. Starke Säuren. 
Unverträgliche Materialien : Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

ammonium iron(II)sulfate, hexahydrate (7783-85-9) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Limit value [mg/m³] 1 mg/m³ 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

WEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

WEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

ACGIH TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

 

iron(III) nitrate,nonahydrate (7782-61-8) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Limit value [mg/m³] 1 mg/m³ 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

WEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

WEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

ACGIH TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung: 
Handschuhe. Sicherheitsbrille. Staub-/Aerosolmaske. Unnötige Exposition vermeiden. 
 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe tragen. 
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Augenschutz: 

Schutzbrille oder Sicherheitsgläser 

 

Atemschutz: 

Geeignete Maske tragen 

 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   

Sonstige Angaben: 
Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 
Aussehen : Clear, colorless liquid. 
Farbe : Farblos. Farblos. 
Geruch : Mild odour. Charakteristisch. 
Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
pH-Wert : Keine Daten verfügbar 
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 
Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 
Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 
Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 
Flammpunkt : Keine Daten verfügbar 
Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht brennbar. 
Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 
Löslichkeit : Soluble in water. 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Keine Daten verfügbar 
Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine Gefahren durch Reaktivität außer denen, die in den nachfolgenden Unterabschnitten beschrieben sind. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stable under normal conditions. Nicht festgelegt. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Nicht festgelegt. 
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Säuren. Starke Basen. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

citric acid, monohydrate (5949-29-1) 

LD50 oral 5400 mg/kg Körpergewicht (Equivalent or similar to OECD 401, Mouse, Male / female, 
Experimental value, Anhydrous form, Oral, 10 day(s)) 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, 
Experimental value, Dermal, 14 day(s)) 

 

iron(III) nitrate,nonahydrate (7782-61-8) 

LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female, Read-
across, Oral, 14 day(s)) 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, 
Read-across, Dermal, 14 day(s)) 

 

nonylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethanol (9016-45-9) 

LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg (Rat) 

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg (Rabbit) 

 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen. 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden. 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Karzinogenität : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  
 
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
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Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 
Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen 
und mögliche Symptome 

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 
 

citric acid, monohydrate (5949-29-1) 

LC50 Fische 1 440 – 760 mg/l (Equivalent or similar to OECD 203, 48 h, Leuciscus idus, Static system, 
Fresh water, Experimental value, Anhydrous form) 

EC50 Daphnia 1 1535 mg/l (Other, 24 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, 
Anhydrous form) 

 

iron(III) nitrate,nonahydrate (7782-61-8) 

LC50 Fische 1 1.75 mg/l (APHA, 96 h, Salvelinus fontinalis, Flow-through system, Fresh water, Read-
across, pH = 7) 

ErC50 (Alge) 130 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, 
Static system, Fresh water, Read-across, GLP) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

LPD100B Physical Developer Part B  

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht festgelegt. 

 

ammonium iron(II)sulfate, hexahydrate (7783-85-9) 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Angaben zur biologischen Abbaubarkeit im Wasser. 

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) Not applicable (inorganic) 

ThSB Not applicable (inorganic) 

 

citric acid, monohydrate (5949-29-1) 

Persistenz und Abbaubarkeit Biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water. 

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 0.481 g O₂/g Stoff 

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 0.665 g O₂/g Stoff 

 

iron(III) nitrate,nonahydrate (7782-61-8) 

Persistenz und Abbaubarkeit Biodegradability: not applicable. 

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) Not applicable 

ThSB Not applicable 

BSB (% des ThSB) Not applicable 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

LPD100B Physical Developer Part B  

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 
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ammonium iron(II)sulfate, hexahydrate (7783-85-9) 

Bioakkumulationspotenzial Not bioaccumulative. 

 

citric acid, monohydrate (5949-29-1) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -1.8 – -1.55 (Anhydrous form, Experimental value) 

Bioakkumulationspotenzial Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4). 

 

iron(III) nitrate,nonahydrate (7782-61-8) 

Bioakkumulationspotenzial Not bioaccumulative. 

12.4. Mobilität im Boden 

ammonium iron(II)sulfate, hexahydrate (7783-85-9) 

Oberflächenspannung No data available (test not performed) 

Ökologie - Boden No (test)data on mobility of the substance available. 

 

citric acid, monohydrate (5949-29-1) 

Ökologie - Boden No (test)data on mobility of the substance available. 

 

iron(III) nitrate,nonahydrate (7782-61-8) 

Ökologie - Boden No (test)data on mobility of the substance available. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Komponente 

 (7783-85-9) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 (5949-29-1) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 (7782-61-8) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 (9016-45-9) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 

Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
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14.1. UN-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : Nicht anwendbar 
UN-Nr. (IMDG) : Nicht anwendbar 
UN-Nr. (IATA) : UN UN3139 
UN-Nr. (ADN) : Nicht anwendbar 
UN-Nr. (RID) : Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : Nicht anwendbar 
Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : Nicht anwendbar 
Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Oxidizing liquid, n.o.s. (Ferric nitrate solution) 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht anwendbar 
Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht anwendbar 
Eintragung in das Beförderungspapier (IATA) : UN UN3139 Oxidizing liquid, n.o.s. (Ferric nitrate solution), 5.1, III 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 
Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar 

IMDG 
Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht anwendbar 

IATA 
Transportgefahrenklassen (IATA) : 5.1 

ADN 
Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht anwendbar 

RID 
Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (IATA) : III 
Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein 
Meeresschadstoff : Nein 
Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 
Keine Daten verfügbar 

Seeschiffstransport 
Keine Daten verfügbar 

Lufttransport 
Keine Daten verfügbar 

Binnenschiffstransport 
Keine Daten verfügbar 

Bahntransport 
Keine Daten verfügbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 
Enthält einen Stoff der REACH-Kandidatenliste in einer Konzentration von ≥ 0.1% oder mit einer niedrigeren spezifischen Grenze: 4-Nonylphenol, 
verzweigt und linear, ethoxyliert [Stoffe mit einer linearen und/oder verzweigten Alkylkette von 9 kovalent gebundenen C-Atomen in Position 4 zu 
Phenol, ethoxyliert inklusive UVCB- und wohldefinierten Stoffen, Polymere und Homologe, die beliebige individuelle Isomere oder einer 
Kombination davon beinhalten] (EC 500-024-6, CAS 9016-45-9) 
Enthält Anhang XIV-Stoffe (REACH): 4-Nonylphenol, verzweigt und linear, ethoxyliert [Stoffe mit einer linearen und/oder verzweigten Alkylkette von 
9 kovalent gebundenen C-Atomen in Position 4 zu Phenol, ethoxyliert inklusive UVCB- und wohldefinierten Stoffen, Polymere und Homologe, die 
beliebige individuelle Isomere oder einer Kombination davon beinhalten] (EC 500-024-6, CAS 9016-45-9) 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 
gefährlicher Chemikalien unterliegen. 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 
organische Schadstoffe unterliegen 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

Niederlande 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

Dänemark 
Dänische nationale Vorschriften : Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 

Revision - See : *. 

 
Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. 

Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur 
Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006. 

Sonstige Angaben : Keine. 
 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Skin Corr. 1 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

SDB EU (REACH Anhang II) 
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The information above is believed to be accurate and represents the best information currently available to us .  However, we make no warranty of 
merchantability or any other warranty, expressed or implied, with respect to such information, and we assume no liability resulting from its use.  
Users should make their own investigation to determine the suitability of the information for their particular purposes. 


